
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 21. Februar 2006 

 

 Nr. 2006/380   

Maturitätskommission der Kantonsschule Solothurn 

Ersatzwahl für die Amtsperiode 2005-2009 

  

1. Erwägungen 

Gemäss § 9 der Verordnung über die Leitungsstrukturen der Mittelschulen (Mittelschulverordnung) 

vom 10. Dezember 20011) wählt der Regierungsrat die Mitglieder der Maturitätskommission. Sie setzt 

sich aus maximal neun Mitgliedern zusammen, die in der Regel Fachexperten oder Fachexpertinnen 

in einem Unterrichtsfach sind. 

Mit RRB Nr. 2005/1458 vom 4. Juli 2005 wurde die Maturitätskommission der Kantonsschule So-

lothurn für die Amtsperiode 2005-2009 wiedergewählt, ein Sitz blieb vorläufig vakant. Aufgrund ver-

schiedener Kriterien hat die Schulleitung nach einer geeigneten Person gesucht und diese auch ge-

funden. Die nominierte Person garantiert eine gut ausgewiesene Sachkompetenz. Das Amt für Mittel- 

und Hochschulen unterstützt den Vorschlag der Schulleitung und empfiehlt die Wahl des vorgeschla-

genen Kandidaten auf den 1. März 2006. 

2. Beschluss 

2.1 Gestützt auf die Verordnung über die Leitungsstrukturen der Mittelschulen 

(Mittelschulverordnung) vom 10. Dezember 2001 wird als Mitglied der Maturitätskommission 

der Kantonsschule Solothurn für die Amtsperiode 2005-2009 gewählt: 

Jaussi Ulrich, Dr., Dozent an der PH Bern 

Mattackerweg 15 A 

3073 Gümligen 

neu 

2.2 Die Wahl tritt auf den 1. März 2006 in Kraft. 

 

 

 

 ________________  

1) BGS 414.113. 
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2.3 Die Entschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Sitzungsgelder und die 

Sitzungspauschalen vom 23. September 20021). 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (7), KF, VEL, PSt, DA, DK, MM, ls 

Amt für Mittel- und Hochschulen (3) 

Kantonsschule Solothurn, Stefan Zumbrunn, Vorsitzender der Schulleitung, Postfach 964,  

4502 Solothurn (5) 

Kantonsschule Olten, Dr. Bruno Colpi, Vorsitzender der Schulleitung, Hardwald, 4600 Olten (5) 

Dr. Pia Stebler, Präsidentin der Maturitätskommission, Lindenweg 7, 4562 Biberist 

Personalamt (2) 

Kantonale Finanzverwaltung 

Kantonale Finanzkontrolle 

Staatskanzlei (2) 

Dr. Ulrich Jaussi, Mattackerweg 15 A, 3073 Gümligen 

 _______________  

1) BGS 126.511.31. 
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